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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1979

Norm

StPO §33 Abs2 A

StPO §473 Abs2

StPO §292

Rechtssatz

Ob ein erstinstanzliches Beweisverfahren zu ergänzen oder zu erneuern ist, fällt in das p5ichtgemäße Ermessen des

Berufungsgerichtes, ist demnach von diesem unter Abwägung aller Umstände des konkreten Falles zu entscheiden.

Die Ausübung diese Ermessens kann nicht gemäß §§ 33 Abs 2, 292 StPO bekämpft werden.
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